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Der Deutsche Bundestag hat in seiner 136. Sitzung am 27. Oktober 2011 

aufgrund der Beschlussempfehlung und des Berichts des Rechtsausschusses  

– Drucksache 17/7415 – den von der Bundesregierung eingebrachten 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Austauschs von 
strafregisterrechtlichen Daten zwischen den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union und zur Änderung registerrechtlicher Vorschriften 

– Drucksache 17/5224 – 

 

mit beigefügten Maßgaben, im Übrigen unverändert  angenommen. 

 

                                            
Fristablauf: 25.11.11 

Erster Durchgang: Drs. 856/10 



  
 

 

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert:  a) Nach Nummer 11 wird folgende Nummer 12 eingefügt.  ‚12 § 42a wird wie folgt geändert:  a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:  „(1a) Die mehrfache Übermittlung von personenbezogenen Daten für eine wissenschaftliche Forschungsarbeit kann für einen angemessenen Zeitraum nach Anhörung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit mit Zustimmung des Bundesministeriums der Justiz zugelassen werden, wenn  1. die Voraussetzungen von Absatz 1 Nummer 1 und 2 vorliegen,  2. ein bedeutendes öffentliches Interesse an der Forschungsarbeit be-steht und  3. das bedeutende öffentliche Interesse an der Forschungsarbeit das schutzwürdige Interesse der betroffenen Personen an dem Aus-schluss der Übermittlung erheblich überwiegt.  Die übermittelten Daten sollen pseudonymisiert werden; ein Verzicht auf eine Pseudonymisierung ist nur zulässig, wenn dies zur Erreichung des Forschungszweckes unerlässlich ist. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Der Zeitraum ist insbesondere unter Berücksichtigung des Forschungszwe-ckes, einer beabsichtigten Pseudonymisierung der Daten, der Schwere der untersuchten Straftaten und der Länge der gesetzlichen Tilgungsfristen festzusetzen; ein Übermittlungszeitraum, der im Ergebnis die Tilgungsfris-ten mehr als verdoppelt, ist in der Regel nicht mehr angemessen. Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn bei einmaliger Übermittlung personen-bezogene Daten mit früher übermittelten, noch nicht anonymisierten Da-ten eines anderen Forschungsvorhabens zusammengeführt werden sollen.“  b) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  „Die Verwendung für andere Forschungsvorhaben oder die Weitergabe richtet sich nach den Absätzen 1 und 2 und bedarf der Zustimmung der Registerbehörde; Absatz 1a gilt entsprechend, wenn mehrfach von der Re-gisterbehörde übermittelte personenbezogene Daten verknüpft werden sollen.“ ‘  b) Die bisherigen Nummern 12 bis 19 werden die Nummern 13 bis 20.  c) Die bisherige Nummer 20 wird durch die folgenden Nummern 21 und 22 ersetzt:  ‚21. Nach § 56 wird folgender § 56a eingefügt:  „§ 56a Mitteilung über ausländische Verurteilungen Die Registerbehörde darf der zuständigen Staatsanwaltschaft eine im Register eingetragene strafrechtliche Verurteilung, die nicht durch ein deutsches Gericht im Geltungsbereich dieses Gesetzes er-gangen ist, mitteilen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür beste-hen, dass die Mitteilung zum Zweck der Strafrechtspflege erforderlich ist. Kann keine zuständige Staatsanwaltschaft festge-
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stellt werden, richtet die Registerbehörde die Mitteilung an die für ihren Sitz zuständige Staatsanwaltschaft.“  22. Nach § 56a wird folgender § 56b eingefügt:  „§ 56b Speicherung zum Zweck der Auskunftserteilung an Mitgliedstaaten der Europäischen Union (1) Übermittelt eine Zentralbehörde eines anderen Mitglied-staates eine strafrechtliche Verurteilung über eine Person, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, und ist die Eintragung der Verurteilung nicht zulässig, weil die Voraussetzungen des § 54 Ab-satz 1 Nummer 2 nicht vorliegen, werden die Verurteilung sowie eintragungsfähige Folgemaßnahmen im Register gesondert gespei-chert. Speicherungen nach dieser Vorschrift dürfen an einen ande-ren Mitgliedstaat nur zur Unterstützung eines strafrechtlichen Verfahrens in diesem Staat auf Grund eines Ersuchens übermittelt werden.  (2) Die §§ 42 und 55 Absatz 2 gelten entsprechend.  (3) Die Speicherung wird im Register gelöscht, wenn  1. mitgeteilt wird, dass eine Tilgung durch den Urteilsmitglied-staat erfolgt ist, oder  2. fünf Jahre abgelaufen sind; § 47 Absatz 1 gilt bei der Fristbe-rechnung entsprechend.“ ‘  d) Die bisherige Nummer 21 wird Nummer 23.  e) Die bisherige Nummer 22 wird Nummer 24.  f) In Nummer 24 wird Absatz 4 wie folgt gefasst:  „(4) Ersuchen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union um Ertei-lung einer Auskunft aus dem Register für nichtstrafrechtliche Zwecke, de-ren Art oder Umfang in diesem Gesetz nicht vorgesehen ist, erledigt die Registerbehörde, soweit die Erteilung nach Maßgabe von Rechtsakten der Europäischen Union geboten ist, es sei denn, dass eine besondere fachliche Bewertung zur Beschränkung der Auskunft erforderlich ist. Ist eine solche Bewertung erforderlich, erhält die für die internationale Amtshilfe zustän-dige Behörde eine Auskunft aus dem Register. § 57 Absatz 1, 2 und 4 sowie § 8e des Verwaltungsverfahrensgesetzes gelten entsprechend.“  g) Die bisherigen Nummern 23 bis 27 werden die Nummern 25 bis 29.  2. Artikel 3 Nummer 3 wird durch die folgenden Nummern 3 bis 5 ersetzt:  ‚3. Nach § 150b wird folgender § 150c eingefügt:  „§ 150c Auskunft an ausländische sowie über- und zwischenstaatliche Stellen (1) Ersuchen von Stellen eines anderen Staates sowie von über- und zwischenstaat-lichen Stellen um Erteilung einer Auskunft aus dem Register werden nach den hierfür geltenden völkerrechtlichen Verträgen, soweit an ihnen nach Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes die gesetzgebenden Körperschaften mitgewirkt haben, von der 
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Registerbehörde ausgeführt und mit Zustimmung des Bundesministeriums der Justiz bewilligt.  (2) Ersuchen eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union um Erteilung einer Auskunft werden von der Registerbehörde ausgeführt und bewilligt. Die Aus-kunft kann, soweit kein völkerrechtlicher Vertrag im Sinne des Absatzes 1 vorliegt, dem ersuchenden Mitgliedstaat für die gleichen Zwecke und in gleichem Umfang wie gegenüber vergleichbaren deutschen Stellen erteilt werden. Der ausländische Empfän-ger ist darauf hinzuweisen, dass er die Auskunft nur zu dem Zweck verwenden darf, für den sie erteilt worden ist. Die Auskunftserteilung unterbleibt, wenn sie im Wider-spruch zur Charta der Grundrechte der Europäischen Union steht.  (3) Ersuchen eines anderen Mitgliedstaates um Erteilung einer Auskunft aus dem Register für nichtstrafrechtliche Zwecke, deren Art oder Umfang in diesem Gesetz nicht vorgesehen ist, erledigt die Registerbehörde, soweit die Erteilung nach Maßgabe eines Rechtsaktes der Europäischen Union geboten ist, es sei denn, dass eine besonde-re fachliche Bewertung zur Beschränkung der Auskunft erforderlich ist. Ist eine solche Bewertung erforderlich, erhält die für die internationale Amtshilfe zuständige Behörde eine Auskunft aus dem Register. Absatz 2 Satz 2 und 3 und § 8e des Verwaltungsver-fahrensgesetzes gelten entsprechend.  (4) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermitteln-de Stelle.“  4. Nach § 150c wird folgender § 150d eingefügt:  „§ 150d Protokollierung (1) Die Registerbehörde fertigt zu den von ihr erteilten Auskünften Protokolle, die folgende Daten enthalten:  1. die Vorschrift des Gesetzes, auf der die Auskunft beruht,  2. die in der Anfrage und der Auskunft verwendeten Daten der betroffenen Person,  3. die Bezeichnung der Stelle, die um Erteilung der Auskunft ersucht hat, sowie die Bezeichnung der empfangenden Stelle,  4. den Zeitpunkt der Auskunftserteilung,  5. den Namen der Person, die die Auskunft erteilt hat,  6. das Aktenzeichen oder den Zweck, wenn keine Auskunft nach § 150 Absatz 1 vor-liegt.  (2) Die Protokolldaten dürfen nur zu internen Prüfzwecken und zur Datenschutz-kontrolle verwendet werden. Sie sind durch geeignete Vorkehrungen gegen Miss-brauch zu schützen. Die Protokolldaten sind nach einem Jahr zu löschen, es sei denn, sie werden weiterhin für Zwecke nach Satz 1 benötigt. Danach sind sie unverzüglich zu löschen.“  5. In § 153 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „ihre Tilgung im Zentralregister nach § 49 des Bundeszentralregistergesetzes angeordnet wird“ durch die Wörter „die Eintra-gung im Zentralregister getilgt ist“ ersetzt.‘  3. Nach Artikel 3 wird folgender Artikel 4 eingefügt:  ‚Artikel 4 Änderung der Grundbuchordnung 
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Die Grundbuchordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1114), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. August 2009 (BGBl. I S. 2713) ge-ändert worden ist, wird wie folgt geändert:  1. Nach § 134 wird folgender § 134a eingefügt:  „§ 134a Datenübermittlung bei der Entwicklung von Verfahren zur Anlegung des Datenbank-grundbuchs (1) Die Landesjustizverwaltungen können dem Entwickler eines automatisierten optischen Zeichen- und Inhaltserkennungsverfahrens (Migrationsprogramm) nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5 Grundbuchdaten zur Verfügung stellen; im Übrigen gel-ten das Bundesdatenschutzgesetz und die Datenschutzgesetze der Länder. Das Migra-tionsprogramm soll bei der Einführung eines Grundbuchs, das in strukturierter Form mit logischer Verknüpfung der Inhalte geführt wird (Datenbankgrundbuch), die Um-wandlung der Grundbuchdaten in voll strukturierte Eintragungen sowie deren Spei-cherung unterstützen.  (2) Der Entwickler des Migrationsprogramms darf die ihm übermittelten Grund-buchdaten ausschließlich für die Entwicklung und den Test des Migrationsprogramms verwenden. Die Übermittlung der Daten an den Entwickler erfolgt zentral über eine durch Verwaltungsabkommen der Länder bestimmte Landesjustizverwaltung. Die be-teiligten Stellen haben dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Maßnahmen zur Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit zu treffen, insbesondere zur Wahrung der Vertraulichkeit der betroffenen Daten. Die nach Satz 2 bestimmte Lan-desjustizverwaltung ist für die Einhaltung der Vorschriften des Datenschutzes verant-wortlich und vereinbart mit dem Entwickler die Einzelheiten der Datenverarbeitung.  (3) Die Auswahl der zu übermittelnden Grundbuchdaten erfolgt durch die Landes-justizverwaltungen. Ihr ist ein inhaltlich repräsentativer Quer- schnitt des Grundbuch-datenbestands zugrunde zu legen. Im Übrigen er- folgt die Auswahl nach formalen Kriterien. Dazu zählen insbesondere die für die Grundbucheintragungen verwendeten Schriftarten und Schriftbilder, die Gliederung der Grundbuchblätter, die Darstellungs-qualität der durch Umstellung erzeugten Grundbuchinhalte sowie das Dateiformat der umzuwandelnden Daten. Es dürfen nur so viele Daten übermittelt werden, wie für die Entwicklung und den Test des Migrationsprogramms notwendig sind, je Land höchs-tens 5 Prozent des jeweiligen Gesamtbestands an Grundbuchblättern.  (4) Der Entwickler des Migrationsprogramms kann die von ihm gespeicherten Grundbuchdaten sowie die daraus abgeleiteten Daten der nach Absatz 2 Satz 2 be-stimmten Landesjustizverwaltung oder den jeweils betroffenen Landesjustizverwal-tungen übermitteln. Dort dürfen die Daten nur für Funktionstests des Migrationsprogramms sowie für die Prüfung und Geltendmachung von Gewährleis-tungsansprüchen in Bezug auf das Migrationsprogramm verwendet werden; die Daten sind dort zu löschen, wenn sie dafür nicht mehr erforderlich sind.  (5) Der Entwickler des Migrationsprogramms hat die von ihm gespeicherten Grundbuchdaten sowie die daraus abgeleiteten Daten zu löschen, sobald ihre Kenntnis für die Erfüllung der in Absatz 2 Satz 1 genannten Zwecke nicht mehr erforderlich ist. An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit und solange die Kenntnis der in Satz 1 bezeichneten Da- ten für die Abwehr von Gewährleistungsansprüchen der Landesjustizverwaltungen erforderlich ist. Ihm überlassene Datenträger hat der Ent-wickler der übermittelnden Stelle zurückzugeben. 
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(6) Für den im Rahmen der Konzeptionierung eines Datenbankgrundbuchs zu er-stellenden Prototypen eines Migrationsprogramms mit eingeschränkter Funktionalität gelten die Absätze 1 bis 5 entsprechend.“  2. Dem § 150 wird folgender Absatz 6 angefügt:  „(6) § 134a tritt am 31. Dezember 2020 außer Kraft.“ ‘  4. Der bisherige Artikel 4 wird Artikel 5.  5. Der bisherige Artikel 5 wird Artikel 6.  6. Artikel 6 wird wie folgt gefasst:  „Artikel 6 Inkrafttreten Artikel 1 Nummer 12, 13 und 21, die Artikel 2, 3 Nummer 3 und Artikel 4 treten am Tag nach der Verkündung in Kraft. Im Übrigen tritt dieses Gesetz am 27. April 2012 in Kraft.“ 
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